
 

  

 KREISSTADT 

DIETZENBACH          DER MAGISTRAT 

                         
 
 
 

ANTRAG auf Ausstellung eines 
 

 Jugendfischereischeines (1 Jahr) 
 Jugendfischereischeines (5 Jahre) 

 
         
für Jugendliche ab 10 Jahren bis zu ihrem 16. Geburtstag ohne Fischereiprüfung. 
 
Jugendliche, die das zehnte, aber noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, dürfen 
unter Aufsicht einer volljährigen Person, die im Besitz eines Fischereischeines sind, den Fischfang mit 
einem Jugendfischereischein ausüben. 
 
 

Antragsteller/in  Name 

 
 

Vorname 
 
 

   

  Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Staatsangehörigkeit 
 

 

wohnhaft in  Straße 
 

Haus‐Nr. 
 

PLZ 

63128 
Ort 

Dietzenbach 

Fischereischein  Nr. 
            
 
 

Ausstellungsdatum 
 
 

Gültig bis 
 
 

alte Fischreischein‐Nr. 

 
 
Gebühren: 
 

 Jahresfischereischein:   4,00 € Gebühr      3,50 € Abgabe      7,50 € Gesamt 
 Fünfjahresfischereischein:      6,00 € Gebühr    17,00 € Abgabe    23,00 € Gesamt 

 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers 
 
    
 
             
Ausgehändigt am:   Unterschrift Sachbearbeiter 
 


	Kontrollkästchen1: 0
	Textfeld1: 
	DatumsUhrzeitfeld1: 



